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4. Fastensonntag (C): Lk 15,1-3.11-32 

 

Kontext 

Anlässlich der kritischen Einwände bei der Auseinandersetzung Jesu mit den Pharisäern und Schrift-
gelehrten (15,2) im Hinblick auf das unkonventionelle Verhalten Jesu gegenüber den gesellschaftlich 
und religiös ausgegrenzten Sündern und Zöllnern (VV. 1.2b) bezieht Jesus dazu Stellung in Form 
einer dreifachen Gleichnisrede (VV. 3-7.8-10.11-32) zum Themenkreis Verlieren, Wiederfinden und die 
Freude darüber. Diese Rede findet sich innerhalb der zweiten und dritten Reisenotiz (13,22.[33]; 
17,11). Nach einleitenden Erzählungen zu Jerusalem (13,22-35) ist Lk 15 eingebettet in Reden Jesu an 
Pharisäer und Schriftgelehrte (14,1-24; 15,1-32; 16,14-31), an das Volk (14,25-35; [15,1-32]) und an seine 
Jüngerschaft ([15,1-32;] 16,1-31; 17,1-10). Diese Reden Jesu konnten seine jüdischen Kritiker nicht 
vollends überzeugen, so dass er nach dem Einzug in Jerusalem (19,28-40) innerhalb einiger Tage 
gestellt und zum Tode am Kreuz an den römischen Statthalter Pontius Pilatus ausgeliefert wurde. 

 

Ausgangssituation (VV. 1-3) 

1 Ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἱ τελῶναι 
καὶ οἱ ἁµαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ. 2 καὶ διεγόγ-
γυζον οἵ τε Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραµµατεῖς 
λέγοντες ὅτι Οὗτος ἁµαρτωλοὺς προσδέχεται 
καὶ συνεσθίει αὐτοῖς. 3 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν 
παραβολὴν ταύτην λέγων, 

Es waren aber um ihn alle Zöllner und Sünder, 
um ihn zu hören. Und es murrten sowohl die 
Pharisäer als auch die Schriftgelehrten und 
sagten: „Dieser nimmt Sünder an und isst mit 
ihnen.“ Er aber sagte zu ihnen dieses Gleichnis: 

Jesus pflegte mit „allen“ (V. 1a: πάντες) in den Augen der Juden zur Zeit Jesu mit den römischen 
Besatzern kollaborierenden und als habgierig verpönten Zöllnern und Sündern (VV. 1.2b) Kontakt. 
Jedoch nicht nur mit diesen, sondern auch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten hatte Jesus immer 
wieder Tischgemeinschaft (V. 2; vgl. auch 7,36; 14,1-7; 19,7). Grund des Zusammenkommens war das 
Hören seiner Worte (V. 1b). Diese Einstellung/dieses Verhalten Jesu rief ein Murren (V. 2 par. 19,7; vgl. 
auch 5,30; Mt, 20,11; Joh 6,41.43; 6,61; 7,32; 1 Kor 10,10; Ex 15,24; 16,6.8; 17,3; Num 14,27.29.36; Jos 9,18) 
bei den jüdischen Verantwortlichen hervor, das letztendlich in den Todesbeschluss mündet. 

V. 3 eröffnet eine Gleichnistrilogie über das Verlieren, Wiederfinden und die Freude darüber. Das 
Gleichnis vom verlorenen (VV. 4b.d.6e) und wieder gefundenen (VV. 4d.5a.6e) Schaf (VV. 4-7 par. Mt 
18,2-4) bildet mit dem nachfolgenden Gleichnis von der verlorenen (VV. 8b.9e) und wieder 
gefundenen (VV. 8e.9a.d) Drachme (VV. 8-10) ein Doppelgleichnis. „Um zu überzeugen, ist es nötig, 
sich zu wiederholen (natürlich mit anderen Worten oder einem anderen Beispiel) und den 
Gedankengang zu vertiefen“ (Bovon, 16), ganz im Sinne des Gesetzes der Verdoppelung gemäß der 
antiken Rhetoriklehre. 
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Das Gleichnis vom verlorenen und wieder gefundenen Sohn durch den entgegenkommenden Vater  
(VV. 11-32) 

Nach dem Doppelgleichnis (VV. 4-7.8-10) führt Jesus ein drittes Mal (VV. 11-32) , und diesmal sehr 
ausführlich, den Gedankengang vom Verlieren (VV. 17c.24b.32d), Wiederfinden (VV. 24b.32d) und 
von der Freude darüber (VV. 24d.29d.32b) mit einem szenisch-dialogischen Exempel eines Vaters mit 
seinen beiden Söhnen aus (V. 11b): der jüngere Sohn als Protagonist, der Vater als „Handlungs-
souverän“ (Heininger, 155) und der ältere Sohn als Kontrahent und Kontrastfigur. Vom jüngeren Sohn 
ist von Anfang an bis zum Schluss dieser Beispielrede die Rede, in VV. 12-24 nimmt er die Hauptrolle 
der Handlung ein. 

 

I. Ausgangssituation (VV. 11-12) 

11 Εἶπεν δέ, Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς. 12 καὶ 
εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, δός 
µοι τὸ ἐπιβάλλον µέρος τῆς οὐσίας. ὁ δὲ διεῖλεν 
αὐτοῖς τὸν βίον. 

Er aber sagte: „Ein Mann hatte zwei Söhne. Und 
der jüngere von ihnen sagte dem Vater: ‚Vater, 
gib mir das Erbteil/Pflichtteil des Vermögens!‘ Da 
teilte er ihnen den Lebensunterhalt auf. 

Auf die Initiative des jüngeren Sohnes hin zahlt ihm sein Vater seinen Pflichtteil bzw. die 
Abschichtung (vgl. Gen 25,5-6 ; Sir 33,20-24 ; Tob 8,19-21) aus (V. 12b-c); der Sohn packt umgehend 
seine „sieben Sachen“ (V. 13a), um sich die Freiheit zu nehmen, in ein fernes Land (VV. 
13b.14b.15b.17c) zu ziehen, um die Welt zu erobern. Aus der Lebenserfahrung – damals wie heute – 
geht Jesus davon aus, dass die Jüngsten etwas waghalsiger und etwas abenteuerlustiger sind als die 
Ältesten. Der Vater lässt ihn ziehen, damit er seine Erfahrungen machen kann – er lässt sein Kind los. 

 

II. Das Verhalten des jüngeren Sohnes (VV. 13-24) 

II.1 Verschwendungssucht (V. 13) 

13 καὶ µετ’ οὐ πολλὰς ἡµέρας συναγαγὼν 
ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήµησεν εἰς χώραν 
µακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν 
αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 

Und nicht viele Tage danach packte der jüngere 
Sohn alles zusammen, zog in ein fernes Land und 
dort verschwendete er sein Vermögen, heillos 
lebend. 

In der Fremde lebte der „Benjamin“ in Saus und Braus, er-/durchlebt in kurzer Zeit Höhen und zuletzt 
Tiefen, als er seinen Lebensunterhalt (VV. 12b.13c) – in der differenzierten, präziseren Bemerkung des 
älteren Bruders heißt es „mit Huren“ in V. 30 – durchgebracht hatte und folglich durch 
Eigenverschulden hungern (VV. 14b.16.17c) musste. 
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II.2 Not und Elend (VV. 14-16) 

14 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιµὸς 
ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς 
ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 15 καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη 
ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ 
ἔπεµψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν 
χοίρους· 16 καὶ ἐπεθύµει χορτασθῆναι ἐκ τῶν 
κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου 
αὐτῷ. 

Als er aber alles aufgewandt hatte, kam eine 
große Hungersnot über jenes Land, und er 
begann, Not zu leiden. Und er ging und schloss 
sich einem Bürger jenes Landes an; (dies)er 
sandte ihn auf seine Felder, um Schweine zu 
weiden. Und er begehrte es, zu füllen seinen 
Bauch von den Schotten des Johannisbrotbau-
mes, welche die Schweine fraßen; doch niemand 
gab ihm (davon). 

Der jüngste Sohn stößt an seine Grenzen, eine bittere Grenzerfahrung für ihn. Er gerät in Not und in 
eine Lebenskrise. Er ist nicht mehr Herr seiner Lage und bloß noch das Objekt eines Bürgers in der 
Fremde. „Niemand“ (V. 16a) – auch nicht der Bürger, der ihn zum Hüten der Schweine angestellt 
hatte – gönnte ihm, etwas zum Essen zu geben, nicht einmal vom Schweinefutter. Wegen seines 
Schweinehütens galt er als unrein (vgl. Lev 11,7; Dtn 14,8) und war so auf die unterste Stufe seines 
Lebens gelangt. 

 

II.3 Besinnung: Reue und Sündenbekenntnis (VV. 17-20a) 

17 εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη, Πόσοι µίσθιοι τοῦ 
πατρός µου περισσεύονται ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιµῷ 
ὧδε ἀπόλλυµαι. 18 ἀναστὰς πορεύσοµαι πρὸς 
τὸν πατέρα µου καὶ ἐρῶ αὐτῷ, Πάτερ, ἥµαρτον 
εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, 19 οὐκέτι εἰµὶ 
ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν µε ὡς ἕνα 
τῶν µισθίων σου. 20a καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς 
τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. 

Er aber ging in sich und sagte: ‚Wie viele 
Tagelöhner meines Vaters haben im Überfluss 
Brot, ich aber gehe hier aufgrund der Hungersnot 
zugrunde. Ich will mich aufmachen und zu 
meinem Vater gehen und zu ihm sagen: 'Vater, 
ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor 
dir. Nicht mehr bin ich würdig, dein Sohn 
genannt zu werden!' Mache mich wie einen 
deiner Tagelöhner!’ Und er machte sich auf und 
ging zu seinem Vater. 

Diese Notsituation veranlasst ihn, in sich zu gehen (V. 17a), sich zu besinnen. Beim Reflektieren über 
sein existentielles Schicksal kommt er im ursprünglichen Sinne des griechischen Wortes κρίσις zur 
Unterscheidung seiner Lebenslage vor und nach seinem Weggehen von Zuhause und trauert den 
guten Zeiten bei seinem Vater nach (VV. 17-19). Bei dieser Rückbesinnung wird ihm dies bewusst und 
er bereut seine Tat. So fasst er den Beschluss, sich aus Gründen des Überlebens (V. 18a: ἀναστὰς; VV. 
24a.32c: νεκρός) wieder auf den Weg nach Hause zu seinem guten, mütterlichen Vater zu machen 
(VV. 18a.20a-b), der immer für ihn da war – in guten wie in dunklen Zeiten, um sich gegenüber 
seinem Vater (VV. 18d-19c) ; 21b-d) wegen seines (Fehl-)Verhaltens in Form eines Sündenbekenntnis-
ses (VV. 18d.21b) einerseits und einer Vergebungsbitte (VV. 19.21c-d) andererseits zu entschuldigen: 
Gesagt (VV. 17-19) – getan (VV. 20-21). 










